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1. Aufstellungserfordernis und Aufstellungsbeschluss 

 

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans sollen die Flächen des derzeitigen Verwaltungs-, Sport- und 

Freizeitzentrums und Gewerbegebiets zur Anpassung an die Bedürfnisse der wachsenden Gemeinde und zur 

weiteren Entwicklung des Gebiets überplant werden. Hierzu soll im nördlichen Plangebiet eine Dreifeldhalle in 

unmittelbarer Nähe zur Queichtalhalle sowie ein Kleinspielfeld auf dem bisherigen Gebiet des Freibads 

errichtet werden. Hiermit wird ein bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur für Sport und Freizeit ermöglicht. 

 

Weiterhin soll ein Teil der als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz als Fläche für 

Gemeinbedarf umgeplant werden. Dies ermöglicht neben sportlichen Zwecken auch eine Nutzung für kulturelle 

Zwecke. Damit besteht die Option, einen Neubau des Dorfgemeinschaftshauses auf der Fläche zu realisieren, 

was hinsichtlich des Zusammenwachsens des Gemeinwesens, des sozialen Wohlbefindens und der 

Identitätsbindung eine wesentliche Rolle spielt. 

 

Im südlichen Teil des Bebauungsplanes befindet sich eine Kindertagesstätte. Unmittelbar angrenzend soll 

weiterhin die Möglichkeit eines Neubaus der Kindertagesstätte geschaffen werden, um die aktuellen 

Anforderungen und den Bedarf zu decken. 

 

Ein weiteres Planungsziel liegt darin, die im südlichen Teil des Plangebiets vorhandene Fläche für 

Wohnmobilstellplätze bauplanungsrechtlich festzulegen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung des 

Gebietes für die Zukunft zu sichern und negative Effekte zu vermeiden. Hierfür ist eine Änderung der Fläche für 

Gemeinbedarf in ein Sondergebiet für Wohnmobile nötig. 
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Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Im Rahmen des 

beschleunigten Verfahrens sind keine Umweltprüfung, kein Umweltbericht und keine formale Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich.  

 

Zur Sicherung einer nachhaltigen, geordneten städtebaulichen Entwicklung fasste der Rat der Gemeinde 

Offenbach an der Queich am 12.01.2022 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Verwaltungs-, 

Sport- u. Freizeitzentrum“, GE-Gebiet „Im Schlangengarten“, 13. Teiländerung.“ 

 

 
2. Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 
 

Der zurzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan weist den Geltungsbereich derzeit als Flächen für 

Sportanlagen sowie für den Gemeinbedarf aus. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Ausschnitt des 

Flächennutzungsplans. 

 

Die Abweichung des Bebauungsplans von den Darstellungen des Flächennutzungsplans macht eine Änderung 

des Flächennutzungsplans im erforderlichen Umfang nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 

erforderlich. Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die 

Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden; sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung. Rechtgrundlage ist 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird hierdurch 

nicht beeinträchtigt. 

 

 

 

Abbildung: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan. 
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3. Geltungsbereich  

 

Das Plangebiet ist im Norden der Gemeinde Offenbach an der Queich gelegen und befindet sich in 

Ortsrandlage, angrenzend an bestehende Bebauung. Im Süden, Osten und im Westen grenzt das Plangebiet 

an überwiegend wohnbaulich geprägte bauliche Nutzungen an. Im Norden schließen Flächen für Sport, Freizeit 

und Erholung, Flächen für Sportplätze sowie Flächen für die Landwirtschaft an. Das Plangebiet umfasst eine 

Gesamtfläche von ca. 5,49 ha, aufgeteilt in drei Geltungsbereiche von ca. 4,89 ha; 0,52 ha und 810 m2. Der 

nördliche Geltungsbereich grenzt im Norden an die L-509, im Süden an den Konrad-Lerch-Ring und im Westen 

an die L-542 / Esslinger Straße an. Der süd-östlich gelegene Geltungsbereich grenzt im Osten an den 

Rathausweg an. Westlich davon befindet sich der kleinste Geltungsbereich auf einer Parkfläche.  

Der nördliche Geltungsbereich umfasst Grünflächen, die dem Erhalt bzw. der Ergänzung von Sportplätzen 

dienen. Dortige Flächen für den Gemeinbedarf werden erweitert, dies ermöglicht neben der Sicherung der 

bereits vorhandenen sportlichen Zwecken dienenden Gebäuden die Herstellung des geplanten 

Dorfgemeinschaftshauses. Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden aus dem bestehenden Bebauungsplan 

übernommen, zusätzliche Flächen für Parkplätze werden entlang der vorhandenen Verkehrsflächen 

festgesetzt. Innerhalb des südöstlichen Geltungsbereichs wird durch ein Baufenster innerhalb der Flächen für 

den Gemeinbedarf die Errichtung der Kindertagesstätte ermöglicht, ergänzend befinden sich öffentliche 

Verkehrsflächen sowie Flächen für Parkplätze im Geltungsbereich, die an vorhandene Verkehrsflächen 

anschließen. Der kleinste Geltungsbereich im Süden des Plangebiets dient der Festsetzung des Sondergebiets 

für Wohnmobile im Bereich der derzeitigen Fläche für Gemeinbedarf und Flächen mit Zweckbestimmung 

„Stellplätze“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 3700/23, 3825/2, 3830/1, 3830/2, 3835/2,  

3838/29 sowie Teile der Flurstücke 3670/10, 3673/19, 3673/20, 3700/22, 3835/3, 3825/6, 3837/23, 3837/26,  

3837/25, 3838/10, 3838/24, 3838/30, 3839/7, 3840/6, 3841/6, 3842/6, 3844/6, 3845/8, 3845/9, 3854/8, 3855/9, 

3856/8, 3857/8, 3858/8, 4121/5, 4300/5, 4300/6, 4320/15, 4320/16 und 4320/17. Die genaue Abgrenzung ist in 

der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung: Grenze des räumlichen Geltungsbereiches. 

 

 



„Verwaltungs-, Sport- u. Freizeitzentrum“, GE-Gebiet „Im Schlangengarten“, 13. Teiländerung              

 

Begründung  Stand: 09.01.2023                              Seite 5 von 34 

4. Bestandsituation 

 

Die Plangebietsflächen schließen direkt an die vorhandene Ortsrandbebauung an. Innerhalb des 

Geltungsbereichs befinden sich Sondergebiete zur Sportnutzung sowie Grünflächen und Flächen für den 

Gemeinbedarf.  

 

Topographie: 

Das Gelände weist keine erheblichen Neigungen oder Steigungen auf. Die Topographie kann somit als 

weitgehend eben bezeichnet werden. 

 

 
5. Erläuterung und Auswirkungen der Planung und der textlichen Festsetzungen, Begründung und 

Abwägung 

 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Entsprechend der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsart wird für den Bereich der Wohnmobil-

Stellplätze ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO festgesetzt. Im Plangebiet sind Anlagen und 

Einrichtungen für den Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes sowie diesem Zweck dienende Anlagen und 

Einrichtungen, wie Stellplatzflächen mit Erschließung, Anlagen der Platzverwaltung, Sanitäreinrichtungen, Ver- 

und Entsorgungsanlagen, Schranken, Müllentsorgung, Parkautomaten und sonstige Infrastruktureinrichtungen, 

wie bspw. Wegweiser, allgemein zulässig. 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die maximale Zahl der Vollgeschosse (max. II) eingegrenzt. Hiermit 

wird sich an den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans „Verwaltungs-, Sport- und Freizeitzentrum“ 

und Gewerbegebiet „Im Schlangengarten“, 10. Teiländerung orientiert, um eine Einfügung der äußeren 

Kubaturen in die Umgebung sicherzustellen.  

 

5.3 Flächen für den Gemeinbedarf 

 

Den städtebaulichen Zielen entsprechend werden weite Teile des Plangebietes als Flächen für den 

Gemeinbedarf mit den Zwecken „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“, „Sportlichen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ sowie „Kindertagesstätte“ ausgewiesen.  

 

Flächen für den Gemeinbedarf sind öffentlichen und privaten Einrichtungen und Anlagen vorbehalten, die der 

Allgemeinheit dienen. Die getroffenen Zweckbestimmungen ermöglichen die den Zielvorstellungen der 

Gemeinde entsprechende Weiterentwicklung und sinnvolle bauliche Ergänzung des Plangebietes. Damit 

können im Sinne einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und bedarfsgerechten Entwicklung wichtige 

Einrichtungen und Angebote für das Gemeindeleben gebündelt werden. 

 

5.4 Technische Infrastruktur 

 

Eine technische Erschließung des Gebietes kann grundsätzlich durch den Anschluss an die bestehenden Ver- 

und Entsorgungseinrichtungen (L-542, Konrad-Lerch-Ring, Rathausweg) gewährleistet werden. Die 

verkehrliche Erschließung erfolgt ebenfalls über diese Straßen, an welche die festgesetzten 

Erschließungsstraßen anbinden. Die Knotenpunkte werden entsprechend ihrer derzeitigen Dimensionierung 

aufgenommen und entsprechend der zusätzlichen Nutzungen, sofern diese eine höhere Frequentierung nach 

sich ziehen überprüft. Im Bereich des nördlichen Geltungsbereiches ist für den Knotenpunkt Konrad-Lerch-

Straße / L 542 von einem marginalen zusätzlichen Zielverkehr auszugehen. Die geplanten Sportplätze dienen 

der besseren Verteilung des vorhandenen Sportlerdrucks auf den bestehenden Sportplätzen und ermöglichen 
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einen verbesserten Trainingsbetrieb. Mit Publikumsverkehr ist nicht zu rechnen. Inwiefern der Bau einer 

zusätzlichen Kindertagesstätte zu erhöhten Verkehrsaufkommen zu den Hol- und Bringzeiten führt, wird bei 

Realisierung der Maßnahme zu prüfen sein. Die KiTa dient der örtlichen Versorgung mit KiTa-Plätzen, sodass 

mit Verkehren hauptsächlich auf den Ortsstraßen (Jakobstraße, Rathausweg, Im See etc.) zu rechnen ist. Auf 

den Landesstraßen ist mit einer marginalen zusätzlichen Belastung zu rechnen.  

 

Es wurde außerdem eine Festsetzung getroffen, die sichert, dass parallel zur Straßenbegrenzungslinie eine 

Fläche bis zu 0,50 m zur Herstellung von Erschließungsanlagen in Anspruch genommen werden kann. Somit 

ist gesichert, dass z. B. Rückenstützen von Straßenkantensteinen auf den Privatgrundstücken hergestellt 

werden können. 

 

Durch die Festsetzung eines Mindestabstands von 20 Metern vom äußeren Rand der Fahrbahn der L-542 zu 

Hochbauten wird den Vorgaben des § 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) Rechnung getragen. 

 

Bei der mit der Festsetzung 6.2 ermöglichten Kombination aus Dachbegrünung und Solarthermie oder 

Photovoltaik ist darauf zu achten, dass die Gefahr der Blendung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen 

werden kann. 

 

Ruhender Verkehr: 

 

Im Nördlichen Plangebiet werden entlang des Konrad-Lerch-Rings zusätzliche Flächen für Stellplätze 

festgesetzt. Diese sollen den zusätzlichen Bedarf decken. 

 

Um eine Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Bereich der Kindertagesstätte zu gewährleisten, werden die 

im Bestand vorhandenen Stellplatzflächen erweitert. Hierdurch wird gewährleistet, dass Problemsituationen 

bezüglich des ruhenden Verkehrs weitestgehend ausgeschlossen werden. 

 

5.5 Grünflächen 

  

Mithilfe der Festsetzungen als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplatz, Sportanlagen“ im nördlichen 

Planbereich wird die Sicherung und Förderung im Freizeitbereich städtebaulich abgesichert. 

 

5.6 Grün- und Freiflächen (ökologische Aspekte) 

 

 Artenschutz 

 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde eine Vor-Ort Begehung mit Fotodokumentation als 

Potenzialabschätzung durchgeführt. Im Rahmen der Begehung wurden insbesondere die intensiv genutzten 

Rasenflächen im nördlichen Geltungsbereich, die durch die vorliegende Bebauungsplanänderung als Fläche 

für den Gemeinbedarf und bebaubare Fläche festgesetzt werden, hinsichtlich vorhandener Habitate von 

besonders geschützten Arten (europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) 

überprüft. Es wurden keine Habitate und keine Baumhöhlen festgestellt. 

 

Insgesamt weist die betroffene Fläche innerhalb des nördlichen Geltungsbereichs eine geringe Größe von rund 

1.800 m2 sowie eine geringe Nutzungsdiversität (überwiegend Rasenfläche, vereinzelter Gehölzbestand) auf 

(siehe Abbildungen auf folgender Seite). Innerhalb der festgesetzten bebaubaren Fläche Nahe des 

Sportplatzes soll im Bereich der vorhandenen Garagen (siehe Fotos) der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses 

ermöglicht werden. Dort sind keine Gehölzstrukturen vorhanden. Die derzeitigen Garagen, die als Lagerplatz 

dienen, sollen an anderer Stelle innerhalb der bebaubaren Fläche ersetzt werden, wodurch eine Beseitigung 

der Heckenstreifen in beschränktem Umfang erforderlich werden kann. Bei der Herstellung der Garagen wird 

eine Umsetzung im Bereich der Rasenflächen ohne Beseitigung von Hecken bevorzugt. Weitere bauliche 

Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 
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Falls erforderlich, soll ergänzend soll die Beseitigung der Heckenstreifen mit vorhandenen Gehölzstrukturen im 

Winter-Halbjahr stattfinden. Hiermit wird ein Verstoß gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG vermieden. Der Verlust möglicher Lebensräume durch Beseitigung der Hecken kann darüber 

hinaus durch die vorhandenen Habitatstrukturen in unmittelbarer Nähe innerhalb des Geltungsbereichs 

ausgeglichen werden.  

 

 
Abbildung: Fotodokumentation der Vor-Ort-Begehung 
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Abbildungen: Fotodokumentation der Vor-Ort-Begehung 
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Abbildung: Fotodokumentation der Vor-Ort-Begehung 

 

 

Gewässerrandstreifen 

 

Zur Sicherung des vorhandenen Bachlaufs der Queich im Nordwesten des Plangebiets ist ein zehn Meter 

breiter Gewässerrandstreifen einzuhalten. Gewässerrandstreifen sichern die biologische Wirksamkeit der 

Gewässer und seiner Ufer und tragen zum Erhalt und der Verbesserung der ökologischen 

Gewässerfunktionen, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung 

von Stoffeinträgen bei.  

 

 Oberflächenwasserbewirtschaftung 

 

Zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Bebauungsplanänderung auf den Wasserhaushalt wurde eine 

Wasserhaushaltsbilanz erstellt. Hierbei wurde die Abweichung von Direktabfluss, Grundwasserneubildung und 

Verdunstung im geplanten bebauten Zustand vom unbebauten Zustand ermittelt. Die Berechnung bezieht sich 

auf die baulichen Änderungen durch das geplante Dorfgemeinschaftshaus, die Dreifeldhalle und den Ersatz 

von Garagen im nördlichen Geltungsbereich, auf das geplante zusätzliche Kleinspielfeld auf dem 

Schwimmbadgelände sowie die geplante Kindertagesstätte und die Festsetzung als Sondergebiet für 

Wohnmobile in den südlichen Geltungsbereichen. 

 

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser soll vorrangig im Plangebiet versickert/verdunstet werden. 

Ergänzend wurden Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, welche die Minderung und 

Verzögerung des Oberflächenwasserabflusses, sowie den Erhalt der Grundwasserneubildung und 

Verdunstung zum Ziel haben. In diesem Zusammenhang sind Versiegelungen so gering wie möglich zu halten 

sowie Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig herzustellen. Die in 6.2 festgesetzte Umsetzung von 

Dachbegrünungen dient ebenfalls der natürlichen Versickerung. Anlagen für Solarthermie und 
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Photovoltaikanlagen sollen hierdurch nicht ausgeschlossen werden. Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, 

dass die Gefahr der Blendung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden kann. 

 

Zur Realisierung der Planungen werden zusätzlich Rasenmulden zur Versickerung des überschüssigen 

Niederschlagswassers in den bestehenden Grünflächen eingeplant. Dies gilt für alle Geltungsbereiche. 

Vorhandene Grünflächen werden weiterhin als Wiesenflächen eingeplant. Mit diesen Festsetzungen zur 

Niederschlagswasserbewirtschaftung führen die geplanten Bebauungen laut Ergebnis der 

Wasserhaushaltsbilanz zu keiner signifikanten Änderung gegenüber dem unbebauten Referenzzustand. 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich das Plangebiet außerhalb der gesetzlich festgesetzten 

Überschwemmungsgebiete, die erst jenseits der L509 beginnen, sowie nicht in Gebieten mit 

Überflutungsgefährdung befindet. Dies kann der Gefahrenkarte HQ10, HQ100, HQextrem des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität entnommen werden. 

 

Der im südlichen Plangebiet verlaufende Hinterweidgraben mit Beginn auf Flurstück 3673/21 dient der 

Oberflächenentwässerung der bestehenden Kindertagesstätte; ein Anschluss für die neu geplante 

Kindertagesstätte ist möglich. Dieser Hinweis wurde in der Planzeichnung ergänzt. Der östliche Bereich des 

Hinterweidgrabens, welcher im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt, wird nicht mehr zur Entwässerung 

benötigt; auf eine Darstellung in der Planzeichnung kann daher verzichtet werden. 

 

 Schutz von Boden 

 

Um das Schutzgut Boden, in diesem Falle den Ober- und Unterboden im Plangebiet, während der 

Baumaßnahmen zu schützen, wird hierzu eine entsprechende Festsetzung in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  

 

 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 

Aus ökologischen, kleinklimatischen und ästhetischen Gründen sowie zum Ausgleich der wegfallenden Bäume 

durch den Bau des Kleinspielfelds im Nordöstlichen Teil des Plangebiets werden insgesamt 8 

Baumpflanzungen festgesetzt. Die Baumstandorte sind der Planzeichnung zu entnehmen, können jedoch drei 

Meter vom eingezeichneten Standort abweichen. Um einen nachhaltigen ökologischen Mehrwert zu erreichen, 

sind die Bäume dauerhaft zu pflegen und die pflanzenden Arten so zu wählen, dass sie den 

Klimagegebenheiten angepasst sind. Es werden Mindestanforderungen für Pflanzungen festgesetzt. 

 
6. Bodenordnung  

 

Eine gesetzliche Bodenordnung ist nicht erforderlich. 

 
 

7. Verfahren 

 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB) erstellt. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung. Von der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB sowie dem Umweltbericht nach § 2a BauGB kann in diesem Verfahren abgesehen werden.  

 

Für Bebauungspläne nach § 13a BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Relevante Umweltbelange werden allerdings im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.  

 

Auch von einer frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB kann abgesehen werden. Im 

Rahmen einer Vorabstimmung mit Behörden wurden Stellungnahmen zu den Rahmenbedingungen der 
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Bebauungsplanänderung eingeholt, welche für die förmliche Offenlage nach § 3 Abs. 2 und die Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bereits eingearbeitet wurden. Die 

Stellungnahmen finden sich im Anhang. 

 

Die Wahl des Verfahrens wird dadurch begründet, dass es sich um eine Änderung eines bestehenden 

Bebauungsplans einer am Rande der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegenen Fläche handelt, der zu 

keine wesentlichen Änderungen der Grundzüge der Planung führt. Die vorliegende Bebauungsplanänderung 

ermöglicht vordergründig die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bestands. Die Grundfläche liegt mit 

insgesamt 5,49 ha im zulässigen Größenbereich nach § 13a Abs. 1 BauGB. Die im Zuge dieser Änderung 

ergänzten Bauflächen weisen im Vergleich zur Gesamtfläche des Geltungsbereichs einen geringen Umfang 

auf. Im nördlichen Geltungsbereich kann von einer zusätzlichen Bebauung von etwa 3.100 m2 durch Neubau 

der Dreifeldhalle und des Dorfgemeinschaftshauses ausgegangen werden. Bei einer Herstellung der neuen 

Kindertagesstätte im süd-östlichen Geltungsbereich kann mit rund 1.000 m2 neu bebauter Fläche gerechnet 

werden. Die geplante Ergänzung eines Kleinspielfelds wird im Bereich der bereits bestehenden Grünfläche 

entwickelt. Die Festsetzung des Sondergebietes für Wohnmobile dient allein der bauplanungsrechtlichen 

Sicherung der vorhandenen Nutzung und geordneten Entwicklung der Fläche. Bauliche Nutzungen sind den 

Festsetzungen entsprechend nur sehr eingeschränkt zulässig.  

 

Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Landesrecht unterliegen. Im Rahmen der 

Natura 2000-Gebietskulisse benannte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie 

Europäische Vogelschutzgebiete sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und werden somit durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. Habitate besonders geschützter Arten wurden im Rahmen einer Vor-Ort 

Begehung nicht festgestellt. 
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Anlage:  
Stellungnahmen zu den Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit nach § 3 und § 4 BauGB. 

 

 Behörden und Träger öffentlicher Belange Kommentierung / Stellungnahme 

 

1. Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der 
Queich Fachbereich Kommunale Betriebe 
Abwasser  

Schreiben vom 13.10.2022 

 

Auch hier das allgegenwärtige Thema 

„Oberflächenentwässerung“: Mein 

Formulierungsvorschlag zur Entwässerung: „Das 

anfallende Schmutzwasser ist satzungsgemäß dem 

öffentlichen Schmutzwasserkanal zuzuführen. Die 

Versiegelung ist so gering wie möglich zu halten. 

Anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem 

Grundstück zu verwerten. Zufahrten und Stellplätze 

sind wasserdurchlässig herzustellen.“ 

Der Anregung wird gefolgt, indem die 

Formulierung nachrichtlich in die textlichen 

Festsetzungen unter 6. „Flächen für die 

natürliche Versickerung“ und in die Begründung 

mit aufgenommen wird. Die Festsetzung hat die 

Verzögerung des Oberflächenwasserabflusses 

zum Ziel, dies wird auch durch die aufgestellte 

Wasserhaushaltsbilanz verfolgt. 

 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Anregungen werden zur 
Kenntnisgenommen. Den Anregungen wird 
entsprechend der Kommentierung gefolgt. 

 

 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Speyer 

Schreiben vom 17.10.2022 

 

Mit der Festlegung unserer Belange, wie sie in den 

Hinweisen der Textlichen Festsetzungen ihren 

Niederschlag gefunden hat, erklären wir uns 

einverstanden. 

Die Auflagen und Festlegungen sind in den 

Bebauungsplan und die Bauausführungspläne zu 

übernehmen. 

Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht 

besonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der 

Erschließungsmaßnahmen gilt. Diese Meldepflicht 

liegt beim Vorhabenträger im Sinne der 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur 

Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, 

sowie für die späteren Erdarbeiten beim 

Bauträger/Bauherr. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im 

Planungsgebiet bisher nicht bekannte 

Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. 

Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen 

bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 
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oder von ihrem angestammten, historischen 

Standort entfernt werden. 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die 

archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht 

Stellungnahmen der Direktion 

Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in 

Mainz und der Direktion Landesarchäologie – 

Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne 

Weiterleitung ist nicht möglich. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die betreffenden Stellen wurden ebenfalls 

beteiligt. 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

 

3. Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Kaiserslautern 

Schreiben vom 18.10.2022 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 

Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 

die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 

und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 

Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 

dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich 

Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus 

beigefügtem Plan ersichtlich ist. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 

Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und 

aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 

Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 

Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

Insbesondere müssen Abdeckungen von 

Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 

oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, 

dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 

Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen 

Bebauungsplan ist eine Planauskunft und 

Einweisung von unserer zentralen Stelle 

einzufordern: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Hinweise werden in das 

Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 
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Zentrale Planauskunft Südwest 

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de Die 

Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 

beachten. 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss 

an das Telekommunikationsnetz der Telekom 

benötigt werden, bitten wir zur Koordinierung mit 

der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, sich 

mit uns in Verbindung zu setzen. Für die Bestellung 

eines Anschlusses setzten sie sich bitte mit 

unserem Bauherrnservice 0800 3301903 in 

Verbindung. 

 

 

Entsprechende Hinweise werden in das 

Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

4. Bürgerdienste Verbandsgemeinde Offenbach 

Schreiben vom 19.10.2022 

 

Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen 

die Änderung des v.g. Bebauungsplanes. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

5. Stadtverwaltung Landau 

Schreiben vom 27.10.2022 

 

Für die Beteiligung am Verfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplans „Verwaltungs-, Sport- und 

Freizeitzentrum“ und Gewerbegebiet „Im 

Schlangengarten“ der OG Offenbach bedanken wir 

uns und teilen mit, dass aus Sicht der Stadt Landau 

in der Pfalz keine Bedenken bestehen bzw. keine 

Anregungen gemacht werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

6. Landesbetrieb Mobilität, Speyer 

Schreiben vom 02.11.2022 

 

Wir beziehen sich auf unser Schreiben vom 

15.06.2022 und halten an den darin getätigten 

Aussagen fest. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit am Knotenpunkt 

Konrad-Lerch-Straße / L 542 gehen wir nach 

erneuter Prüfung mit dem Ing.Büro konform, dass 

ein Nachweis erst zu erbringen ist, sobald die 

Inbetriebnahme der geplanten Gebäude eine 

höhere verkehrliche Frequentierung auf der 

klassifizierten L 542 auslöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bezug auf die indirekte Anbindung des Kita-

Neubaus an die L 542 gehen wir bereits heute 

davon aus, dass es an dem Knotenpunkt 

Jakobstraße / L 542 zu den Hol- und Bringzeiten 

der Kindergartenkinder zu einem Mehr-Verkehr 

kommen wird. Dies muss der Gemeinde bewusst 

sein. 

Das erhöhte Verkehrsaufkommen, der ruhende 

Verkehr bzw. vermehrtes Parken und Halten beim 

Abliefern und Abholen der zu betreuenden Kinder 

dürfen keine negativen Auswirkungen auf die L 542 

nach sich ziehen. 

Sollten Maßnahmen (bauliche oder sonstige) aus 

verkehrlichen Gründen notwendig werden, sind 

diese in Abstimmung mit dem LBM Speyer von und 

zu Lasten der Gemeinde zu realisieren. Der LBM 

Speyer ist hier kostenneutral zu halten. 

 

 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf 

die Baugrenzen am Stadion sowie dem Festsetzen 

der Parkplätze auf der Grünfläche am Konrad-

Lerch-Ring gehen wir davon aus, dass keine 

weiteren baulichen Anlagen wie Stellplätze und 

Einfriedungen in der Baubeschränkungszone (40 m 

vom äußeren Fahrbahnrand der L 542) beabsichtigt 

sind. Sofern es doch zu baulichen Veränderungen 

in diesem Bereich kommen sollte, ist gemäß § 23 

Landesstraßengesetz unsere Zustimmung 

einzuholen. 

Aufgrund der Ergänzung unter Punkt 6.1 in den 

textl. Festsetzungen, dass sowohl Anlagen zur 

Solarthermie als auch Photovoltaikanlagen mit der 

Dachbegrünung zu kombinieren sind und sich nicht 

gegenseitig ausschließen, dementsprechend also 

zulässig sind, weisen wir nochmals darauf hin, dass 

eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auf den 

Entsprechende Ausführungen werden in der 

Begründung des Bebauungsplans 

aufgenommen, zudem werden entsprechende 

Hinweise in das Bebauungsplandokument unter 

Punkt III „Empfehlungen und Hinweise“ 

aufgenommen. Für den Knotenpunkt Konrad-

Lerch-Straße / L 542 ist von einem marginalen 

zusätzlichen Zielverkehr auszugehen. Die 

geplanten Sportplätze dienen der besseren 

Verteilung des vorhandenen Sportlerdrucks auf 

den bestehenden Sportplätzen und ermöglichen 

einen verbesserten Trainingsbetrieb. Mit 

Publikumsverkehr ist nicht zu rechnen. 

 

 

Entsprechende Ausführungen werden in der 

Begrünung des Bebauungsplans aufgenommen, 

zudem werden entsprechende Hinweise werden 

in das Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 

Die KiTa dient der örtlichen Versorgung mit 

KiTa-Plätzen, sodass mit Verkehren 

hauptsächlich auf den Ortsstraßen 

(Jakobstraße, Rathausweg, Im See etc.) zu 

rechnen ist. Auf den Landesstraßen ist mit einer 

marginalen zusätzlichen Belastung zu rechnen. 

Inwiefern der Bau einer zusätzlichen 

Kindertagesstätte zu erhöhten 

Verkehrsaufkommen zu den Hol- und 

Bringzeiten führt, wird bei Realisierung der 

Maßnahme zu prüfen sein. Herbei gilt es zu 

berücksichtigen, dass nicht alle KiTa-Kinder mit 

dem Pkw gebracht werden. 

 

Entsprechende Hinweise werden in das 

Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 

Bauliche Maßnahmen im Bereich der 

Baubeschränkungszone sind nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Hinweise werden in das 

Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 

Solarthermie und Photovoltaikanlagen sind so 

anzubringen, dass die Gefahr der Blendung der 

Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden 

kann. 
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klassifizierten Straßen, hier in Bezug auf Blendung, 

mit geeigneten Mitteln auszuschließen ist. 

In Bezug auf die Entwässerung fügen wir noch an, 

dass der klassifizierten L 542 nicht nur kein 

zusätzliches Oberflächenwasser, sondern auch 

kein Abwasser zugeführt werden darf. Die 

ordnungsgemäße Entwässerung ist weiterhin zu 

gewährleisten. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Den Anregungen wird entsprechend der 
Kommentierung gefolgt. 

 

7. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Nördlicher Geltungsbereich 

Schreiben vom 09.11.2022 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 

06.10.2022. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Maßnahme keine Einwände geltend 

macht. 

In Ihrem Planbereich befinden sich 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben 

im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme 

mit entsprechender Auskunft über unseren 

vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

8. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Südöstlicher Geltungsbereich 

Schreiben vom 09.11.2022 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 

06.10.2022. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Maßnahme keine Einwände geltend 

macht.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Im Planbereich befinden sich keine 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Eine Neuverlegung von 

Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach 

internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt 

eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu 

einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich 

bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

 

Neubaugebiete.de@vodafone.de 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des 

Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

9. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Südlicher Geltungsbereich 

Schreiben vom 09.11.2022 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 

06.10.2022. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 

macht. Im Planbereich befinden sich keine 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Eine Neuverlegung von 

Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.de
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Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

10. Thüga Energienetze GmbH, Schifferstadt 

Schreiben vom 10.11.2022 

 

Vielen Dank für Ihre Nachricht. 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass von unserer Seite 

keine Einwände gegen die geplante Bebauung 

bestehen. 

Eine Hochdruck-Leitung DP 16 und Ortnetz-Leitung 

DP1 liegen bereits. 

Bei Baumpflanzungen ohne weitere 

Schutzmaßnahmen ist ein seitlicher 

Mindestabstand von 2,50 m zu unserer 

bestehenden Versorgungsleitung zwingend 

einzuhalten, gemäß den geltenden technischen 

Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie 

der DN 1988. Grundsätzlich sind alle geltenden 

Normen, Bestimmungen, Vorschriften, 

Verordnungen und Gesetze einzuhalten. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

11. Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau 

Bauen und Umwelt 

Schreiben vom 14.11.2022 

 

Aus Sicht der betroffenen Verwaltungsteile werden 

folgende Anregungen vorgetragen: 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Im Bebauungsplanverfahren ist sicherzustellen 

bzw. nachzuweisen, dass keine streng geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 

europäische Vogelarten (bzw. deren 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) vorkommen. 

Falls entsprechende Arten festgestellt werden, ist 

die Artenschutzproblematik entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben abzuarbeiten. 

Nach derzeitiger Beurteilung ist mit dem 

Vorkommen streng geschützter Arten nicht zu 

rechnen. Eine Potentialabschätzung im Rahmen 

einer Ortsbegehung ist aus unserer Sicht 

ausreichend. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird durch eine durchgeführte 

Ortsbegehung und Potenzialabschätzung 

entsprochen. Die Ergebnisse werden in der 

Begründung mit Fotodokumentation aufgeführt 

und wurden im Vorfeld mit dem zuständigen 

Kreisplaner abgestimmt. Es wurden keine 

Habitate und keine Baumhöhlen festgestellt, die 

auf besonders geschützte Arten hinweisen 

würden. Die betroffene Fläche weist eine 

geringe Nutzungsdiversität (überwiegend 

Rasenfläche, vereinzelter Gehölzbestand) auf. 

Im Rahmen der baulichen Umsetzung des 

Dorfgemeinschaftshauses und der Garagen als 

Lagerplatz wird eine Herstellung ohne 

Beseitigung von Hecken angestrebt. Falls 
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Raumordnung und Bauleitplanung 

1.Plandarstellung 

Die endgültige Planurkunde muss alle Bestandteile 

enthalten, die Rechtskraft erlangen. Im 

vorliegenden Fall sind die Verfahrensvermerke, die 

Rechtsgrundlagen und die Textfestsetzungen auf 

dem Plan zu ergänzen. Auf die Inhaltsübersicht am 

Anfang der Festsetzungen kann dabei verzichtet 

werden. 

2.Begründung 5.2 und Nutzungsschablone 

In der Begründung wird ausgeführt, dass maximal 2 

Vollgeschosse festgesetzt werden und die 

festgesetzten Höhen sich an der benachbarten 

Bebauung orientieren. Im Plan und in den 

Textfestsetzungen finden sich eine 

Nutzungsschablone, die maximal 2 Vollgeschosse 

ausschließlich im Sondergebiet Wohnmobilstellplatz 

festsetzt und eine Textfestsetzung, die sich auf das 

gesamte Plangebiet bezieht. Die 

Nutzungsschablone ist damit hinfällig. 

Die angesprochene Höhenfestsetzung ist nicht zu 

finden, es sei denn, die max. 2 Vollgeschossen sind 

die Höhenfestsetzung. Dann sollte das in der 

Begründung konkretisiert werden. 

3.Plandarstellung 

Die direkt an die Laufbahnen angrenzende 

festgesetzte überbaubare Fläche südlich des 

Sportplatzes scheint in der Praxis nicht umsetzbar 

zu sein, zumal sich hier auch ein bestehender 

Grünstreifen befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

Den betroffenen Bürgern ist Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu 

erforderlich, soll die Beseitigung der 

Heckenstreifen im Winter-Halbjahr stattfinden. 

Hiermit wird ein Verstoß gegen das 

Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG vermieden. Der Verlust 

möglicher Lebensräume durch Beseitigung der 

Hecken kann darüber hinaus durch die 

vorhandenen Habitatstrukturen in unmittelbarer 

Nähe innerhalb des Geltungsbereichs 

ausgeglichen werden. In Absprache mit der 

Kreisplanung sind keine weiteren Maßnahmen 

oder Gutachten erforderlich. 

 

 

 

Der Anregung wird bei der Zusammenstellung 

der zur Rechtskraft zu bringenden Unterlagen 

entsprochen.  

 

 

 

 

 

Der Anregung wird durch Konkretisierung der 

Inhalte in den Planunterlagen entsprochen. Die 

Nutzungsschablonen wurden den relevanten 

Stellen zugeordnet. Die Festsetzung der 

maximalen Zahl der Vollgeschosse (max. II) 

orientiert sich an den Festsetzungen des 

bestehenden Bebauungsplans „Verwaltungs-, 

Sport- und Freizeitzentrum“ und Gewerbegebiet 

„Im Schlangengarten“, 10. Teiländerung 

orientiert, um eine Einfügung der äußeren 

Kubaturen in die Umgebung sicherzustellen. Die 

Begründung wurde dementsprechend 

konkretisiert. 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die 

bebaubare Fläche südlich des Sportplatzes dient 

allein der Errichtung von zwei Doppel-Garagen 

als Lagerraum. Im Bereich der derzeit 

vorhandenen Garagen soll der Bau des 

Dorfgemeinschaftshauses ermöglicht werden, 

sodass ein Ersatz der Lagerräume erforderlich 

ist. Bei der Herstellung der Garagen wird eine 

Umsetzung im Bereich der Rasenflächen ohne 

Beseitigung von Hecken angestrebt. Dies wird in 

die Begründung mit aufgenommen. 

 

Eine Bürgerbeteiligung entsprechend der 

gesetzlichen Fristen wurde durchgeführt. 
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geben. 

 Beschlussvorschlag 
 

Den Anregungen wird entsprechend der 
Kommentierung gefolgt. 

 

12. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 

Schreiben vom 14.11.2022 

 

Aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht sowie 

aus Sicht des Bodenschutzes habe ich mit 

Schreiben vom 01.06.2022 (Az.:34/2-30.61.03.03; 

113BebPl22) im Zuge der frühzeitigen Beteiligung 

eine Stellungnahme abgegeben, welche weiterhin 

ihre Gültigkeit behält. 

Im Rahmen der erneuten Beteiligung ergeben sich 

folgende Anmerkungen: 

Dem Bebauungsplan liegt kein Fachbeitrag Wasser 

und keine Wasserhaushaltsbilanz nach Merkblatt 

DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 „Grundsätze zur 

Bewirtschaftung und Behandlung von 

Regenwetterabflüssen zur Einleitung in 

Oberflächengewässer – Teil 4: 

Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des 

Niederschlagswassers“ (März 2022) bei. Ein 

adäquates 

Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist 

bisher nicht erkennbar. 

Primär ist eine Wasserbilanz zu erstellen / ein 

Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem 

aufzustellen / abzustimmen. 

Eine Stellungnahme zu unseren Anregungen wird 

in der Anlage vorgenommen. Primär wird 

angemerkt, dass unsere Anregungen im konkreten 

Planungen berücksichtigt werden und eine 

Wasserhaushaltsbilanz im weiteren Verfahren in 

Auftrag gegeben wird. Der Bebauungsplan bedarf 

somit zunächst zwingend der Modifikation und ich 

stimme diesem derzeit nicht zu. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Den darin 

aufgeführten Anregungen wurde entsprechend 

der damaligen Kommentierung gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Wasserhaushaltsbilanz gemäß Merkblatt 

DWA M 102 Teil 4 wurde für den 

Bebauungsplan erstellt. Damit wird der 

Anregung entsprochen. 

Das im Plangebiet anfallende 

Niederschlagswasser soll vorrangig im 

Plangebiet versickert/verdunstet werden. 

Ergänzend wurden Festsetzungen in den 

Bebauungsplan aufgenommen, welche die 

Minderung und Verzögerung des 

Oberflächenwasserabflusses, sowie den Erhalt 

der Grundwasserneubildung und Verdunstung 

zum Ziel haben. In diesem Zusammenhang sind 

Versiegelungen so gering wie möglich zu halten, 

Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig 

herzustellen und Dachbegrünungen 

umzusetzen. Zur Realisierung der Planungen 

werden zusätzlich Rasenmulden zur 

Versickerung des überschüssigen 

Niederschlagswassers in den bestehenden 

Grünflächen eingeplant. Dies wird in den 

Festsetzungen ergänzt und gilt für alle 

Geltungsbereiche. Vorhandene Grünflächen 

werden weiterhin als Wiesenflächen eingeplant. 

Mit diesen Festsetzungen zur 

Niederschlagswasserbewirtschaftung führen die 

geplanten Bebauungen laut Ergebnis der 

Wasserhaushaltsbilanz zu keiner signifikanten 

Änderung gegenüber dem unbebauten 

Referenzzustand. Die ergänzten Festsetzungen 

erwirken keine Änderung der Grundzüge der 

Planung. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich das 

Plangebiet außerhalb der gesetzlich 
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festgesetzten Überschwemmungsgebiete, die 

erst jenseits der L509 beginnen, sowie nicht in 

Gebieten mit Überflutungsgefährdung befindet. 

Dies kann der Gefahrenkarte HQ10, HQ100, 

HQextrem des Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie und Mobilität entnommen 

werden. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Den Anregungen wird entsprechend der 
Kommentierung gefolgt und im Rahmen des 
Verfahrens entsprochen. 

 
 
 
Anlage:  
Stellungnahmen zu den Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
Vorabstimmung.  

 

 Behörden und Träger öffentlicher Belange Kommentierung / Stellungnahme 

 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Kaiserslautern 

Schreiben vom 18.05.2022 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 

Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 

die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 

und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 

Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 

dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich 

Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus 

beigefügtem Plan ersichtlich ist. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 

Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und 

aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 

Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 

Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

Insbesondere müssen Abdeckungen von 

Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 

oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, 

dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 

Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen 

Bebauungsplan ist eine Planauskunft und 

Einweisung von unserer zentralen Stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Hinweise werden in das 

Bebauungsplandokument unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“ aufgenommen. 
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einzufordern: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Zentrale Planauskunft Südwest 

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de Die 

Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 

beachten. 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss 

an das Telekommunikationsnetz der Telekom 

benötigt werden, bitten wir zur Koordinierung mit 

der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, sich 

mit uns in Verbindung zu setzen. Für die Bestellung 

eines Anschlusses setzten sie sich bitte mit 

unserem Bauherrnservice 0800 3301903 in 

Verbindung. 

 Beschlussvorschlag 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Planunterlagen werden gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

2. Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der 
Queich 

Schreiben vom 19.05.2022 

 

Von unserer Seite aus bestehen keine Bedenken. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

3. Kreisverwaltung Germersheim, 

Bauen, Kreisentwicklung 

Schreiben vom 19.05.2022 

 

Vielen Dank für die Beteiligung im Verfahren zur 

Änderung, von Seiten der KV Germersheim gibt es 

keine Anmerkungen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Speyer 

Schreiben vom 23.05.2022 

 

In der Fundstellenkartierung der Direktion 

Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 

Planung bislang keine archäologische Fundstelle 

resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. Es ist 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im 

Boden vorhandenen, prähistorischen Denkmale 

bekannt. 

Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie 

ist daher grundsätzlich an die Übernahme folgender 

Auflagen gebunden: 

1. Die ausführenden Baufirmen sind 

eindringlich auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 

23.3.1978 (GVBl., 1978, S. 159ff), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 

vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

hinzuweisen. Danach ist jeder zutage 

kommende, archäologische Fund 

unverzüglich zu melden, die Fundstelle 

soweit als möglich unverändert zu lassen 

und die Gegenstände sorgfältig gegen 

Verlust zu sichern. 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn 

bzw. entsprechende Abteilungen der 

Verwaltung jedoch nicht von der 

Meldepflicht und Haftung gegenüber der 

GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte 

angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener 

Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den 

ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen 

archäologischen Forschung entsprechend 

durchführen können. Im Einzelfall ist mit 

Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach 

Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 

sind von Seiten der Bauherren/Bauträger 

finanzielle Beiträge für die Maßnahmen 

erforderlich. 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion 

Landesarchäologie an den weiteren 

Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit 

bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung 

treten können. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im 

Planungsgebiet bisher nicht bekannte 

Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. 

Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen 

bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt 

oder von ihrem angestammten, historischen 

Standort entfernt werden. 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die 

archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht 

Stellungnahmen der Direktion 

 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die betreffenden Stellen wurden ebenfalls 

beteiligt. 
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Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in 

Mainz und der Direktion Landesarchäologie – 

Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne 

Weiterleitung ist nicht möglich. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung. 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

 

5. Thüga Energienetze GmbH, Schifferstadt 

Schreiben vom 24.05.2022 

 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass von unserer Seite 

keine Einwände gegen die geplante Bebauung 

bestehen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

6. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Änderungsbereich Kita und Sportplatz 

Schreiben vom 30.05.2022 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Maßnahme keine Einwände geltend 

macht. 

In Ihrem Planbereich befinden sich 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben 

im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme 

mit entsprechender Auskunft über unseren 

vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 
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7. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Änderungsbereich SO Wohnmobile 

Schreiben vom 30.05.2022 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 

macht. Im Planbereich befinden sich keine 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Eine Neuverlegung von 

Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  
Es werden keine Änderungen und/oder 
Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen 
erforderlich. 

 

8. Vodafone GmbH, Stuttgart 

Schreiben vom 30.05.2022 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 

geplante Maßnahme keine Einwände geltend 

macht. 

In Ihrem Planbereich befinden sich 

Telekommunikationsanlagen unseres 

Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben 

im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme 

mit entsprechender Auskunft über unseren 

vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden als Hinweise in den 

Bebauungsplan aufgenommen (unter Punkt III 

„Empfehlungen und Hinweise“). 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Planunterlagen werden unter Punkt III 
„Empfehlungen und Hinweise“ gemäß der 
Kommentierung ergänzt. 

 

9. Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau 

Schreiben vom 24.05.2022 

 

Aus Sicht der betroffenen Verwaltungsteile werden 

folgende Anregungen vorgetragen: 

Raumordnung und Bauleitplanung 

1.Plandarstellung 

Die endgültige Planurkunde muss alle Bestandteile 

 

 

 

 

Der Anregung wird bei der Zusammenstellung 
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enthalten, die Rechtskraft erlangen. Im 

vorliegenden Fall sind die Verfahrensvermerke, die 

Rechtsgrundlagen und die Textfestsetzungen auf 

dem Plan zu ergänzen. Auf die Inhaltsübersicht am 

Anfang der Festsetzungen kann dabei verzichtet 

werden. 

2.Begründung 

Die im Internet veröffentlichen Unterlagen enthalten 

keine Begründung. Diese ist mit den 

Mindestinhalten des § 2a BauGB zu ergänzen. 

 

 

 

3.Verfahren 

Die Unterlagen enthalten keine Aussagen über die 

Art des Verfahrens. Es wird davon ausgegangen, 

dass vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB 

gewählt wird. 

Den betroffenen Bürgern ist Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu 

geben. 

der zur Rechtskraft zu bringenden Unterlagen 

entsprochen. Hier handelt es sich um eine 

frühzeitige Beteiligung für die die vorliegenden 

Unterlagen ausreichend sein sollten, da ja noch 

eine weitere förmliche Offenlage folgt. 

 

 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird 

selbstverständlich im weiteren Verfahren 

entsprechend der Stellungnahmen und 

Anregungen und deren Abwägung und 

Beschlussfassung ergänzt, angepasst und den 

Satzungsunterlagen beigefügt. 

 

Das Bauleitplanverfahren wird im Vollverfahren 

durchgeführt. Bei der jetzigen Beteiligung 

handelt es sich um die frühzeitige Beteiligung. 

Aus diesem Grund war den Offenlageunterlagen 

auch noch keine Begründung beigefügt. 

Eine Bürgerbeteiligung entsprechend der 

gesetzlichen Fristen wird durchgeführt. 

 Beschlussvorschlag 
 

Den Anregungen wird im Rahmen des 
weiteren Verfahrens umfänglich entsprochen 

 

10. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 

Schreiben vom 01.06.2022 

 

Zielsetzung der 13. Planänderung des v.g. 

Bebauungsplanvorentwurfs ist die 

planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung einer 

Kultur- und Festhalle, Sporthalle, Kleinspielfeld als 

Kunstrasenplatz, Neubau einer Kindertagesstätte 

sowie eines Stellplatzes für Wohnmobile im Bereich 

des Verwaltungs-, Sport- und Freizeitgeländes zu 

schaffen. 

Aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht sowie 

aus Sicht des Bodenschutzes ergeben sich die 

nachfolgenden allgemeinen Hinweise: 
Wasserwirtschaft 
Wasserschutzgebiete 

Festgesetzte oder in Aussicht genommene 

Wasserschutzgebiete werden durch den 

Planbereich nicht betroffen. 
Gewässer / Überschwemmungsgebiete 

Im dargestellten Geltungsbereich (nordwestlicher 

Teil) befindet sich ein namenloser Seitengraben der 

Queich (Gewässer III. Ordnung). Nördlich der 

geplanten KiTa verläuft der Hinterweidgraben 

(Gewässer III. Ordnung). 

Ich weise darauf hin, dass die Errichtung oder 

Erweiterung baulicher Anlagen innerhalb der 10 m-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen konkreter Planungen wird der 

Anregung Rechnung getragen. 
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Zone Gewässer III. Ordnung neben der 

baurechtlichen Genehmigung auch der 

wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG 

bedürfen. 

Eine wesentliche Zielvorgabe zur Erreichung des 

gut ökologischen und chemischen Zustandes im 

Sinne der EG-WRRL ist es, den Fließgewässern 

zur Förderung der biologischen Wirksamkeit und 

zur natürlichen Entwicklung, sowie aus Gründen 

der Unterhaltung genügend Freiraum 

zuzugestehen. Der erforderliche Freiraum ist von 

der Bedeutung (Größe) des Gewässers sowie der 

örtlichen Gegebenheit abhängig. 

Die Ausweisung von freizuhaltenden 

Gewässerentwicklungskorridoren zur Erhaltung und 

Förderung der biologischen Wirksamkeit der 

Gewässer und seiner Ufer und 

Gewässerrandstreifen zum Erhalt und der 

Verbesserung der ökologischen 

Gewässerfunktionen, der Wasserspeicherung, der 

Sicherung des Wasserabflusses sowie der 

Verminderung der Stoffeinträge aus diffusen 

Quellen wird damit einhergehend grundsätzlich 

gefordert. 

Gewässerentwicklungskorridore dienen dem 

Naturschutz und der Landespflege, sie ermöglichen 

eine natürliche Entwicklung. Gewässerrandstreifen 

mindern oder verhindern u.a. Stoffeinträge von 

benachbarten Nutzflächen in ein Gewässer und 

wirken somit als Puffer zwischen in der Regel 

intensiv genutzten Flächen am Gewässer und dem 

Gewässer selbst. 

Für Gewässer, die durch Baugebiete, 

Einzelbauvorhaben, Flächennutzung etc. tangiert 

werden, sind daher Uferkorridore in ausreichender 

Breite auszuweisen, um der vorgenannten 

Zielvorstellung zu entsprechen. 

Ich weise darauf hin, dass entlang des namenlosen 

Seitengrabens der Queich von der 

Böschungsoberkante ein Abstand von mind. 10,00 

m Breite und entlang des Hinterweidgrabens von 

der Böschungsoberkante ein Abstand von mind. 

3,00 m Breite von jeglichen baulichen Anlagen und 

jeglicher Nutzung (dazu gehören auch Zäune, 

Lageplätze, Parkplätze etc.) mit Ausnahme der 

Gewässerpflege, freizuhalten ist. 

Ein festgesetztes oder geplantes 

Überschwemmungsgebiet ist nicht direkt betroffen, 

jedoch grenzt das festgesetzte ÜSG der Queich im 

Nordwesten direkt an. 
Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen konkreter Planungen wird der 

Anregung Rechnung getragen. In der 

Planzeichnung können die Freihaltebereiche 

festgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen konkreter Planungen wird der 

Anregung Rechnung getragen. 
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entsorgen und einer den R.n.T. entsprechenden 

Abwasserbehandlungen (KA Offenbach) 

zuzuführen. 

In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung 

dienende System (Kanäle, Pumpwerke) gehe ich 

davon aus, dass eine regelmäßige (alle 5 – 10 

Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100 erfolgt und 

durch die abwasserbeseitigungspflichtige 

Gebietskörperschaft unter Berücksichtigung der 

Vorgaben nach DWA-A 118 überprüft wurde, ob 

das System den Anforderungen genügt und 

entsprechend betrieben wird. 

Vertiefte Erkenntnisse zur hydraulischen 

Leistungsfähigkeit des bestehenden Systems sind 

mir nicht bekannt. 

Von einer gemäß SÜVOA erforderlichen 

wiederkehrenden Überprüfung des 

ordnungsgemäßen Zustandes der Abwasserkanäle 

und –leitungen nebst Durchführung der Sanierung 

bei Schadhaftigkeit wird ausgegangen. 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Ich erkenne aus den Festsetzungen und der 

Begründung nicht im erforderlichen Umfang 

inwieweit den wasserwirtschaftlichen 

Anforderungen zum Erhalt des lokalen 

Wasserhaushalts / der Verdunstung Rechnung 

getragen wird. 

Den technischen Vorgaben zum Erhalt des lokalen 

Wasserhaushalts (DWA-A 100-Leitlinien der 

integralen Siedlungsentwässerung (ISiE) – 

Dezember 2006) wird bisher nicht in befriedigender 

Art und Weise Rechnung getragen. 

Dem Vorentwurf des Bebauungsplans liegt keine 

Wasserhaushaltsbilanz nach Merkblatt DWA-M 

102-4/BWK-M 3-4 DWA-Regelwerk/BWK-

Regelwerk Grundsätze zur Bewirtschaftung und 

Behandlung von Regenwetterabflüssen zur 

Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 4: 

Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des 

Niederschlagswassers März 2022 bei und ist 

folglich aufzustellen. 

Grundsätzlich gelten für nicht 

behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser 

folgende Prioritäten: Versickern vor Rückhalt 

(Retention) vor Ableitung. 

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem 

ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 

und unter Berücksichtigung einer Betrachtung über 

die Systemgrenzen hinaus gemäß den 

Zielsetzungen nach § 55 WHG zu entwickeln / 

anzupassen und frühzeitig mit der zuständigen 

Wasserbehörde abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erarbeitung einer Wasserhaushaltsbilanz 

wird im weiteren Verfahren in Auftrag gegeben. 

Möglichkeiten zur Eingriffsminimierung werden 

erörtert und in größtmöglichem Umfang in die 

Planung integriert. 

 

 

 

 

Für Hochbaumaßnahmen werden zunächst die 

Möglichkeiten der Rückhaltung (z.B. 

Dachbegrünungen etc., Verdunstung, 

Versickerung) und falls dies aus irgendwelchen 

Gründen nicht umsetzbar sein sollte, durch 

Ableitung ggf. auch gedrosselt in die 

nahegelegenen Vorfluten aufgrund eines dann 

anzustrebenden wasserrechtlichen Verfahrens 

nach dessen Genehmigung eingeleitet. 
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Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung 

der Niederschlagswasserabflüsse hat eine hohe 

wasserwirtschaftliche Bedeutung. Übergeordnetes 

Ziel bei der Planung der 

Niederschlagswasserentwässerung sollte sein, die 

Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert zu 

erhalten und Spitzenabflüsse zu dämpfen, um die 

Eingriffe auf den natürlichen Wasserhaushalt zu 

minimieren. 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe 

„Erhalt des lokalen Wasserhaushalts“ bedeutet für 

Entwässerungskonzepte vor allem den möglichst 

weitgehenden Erhalt von Vegetation (Verdunstung) 

und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, 

Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit 

kann der oberflächige Abfluss gegenüber 

ableitungsbetonten Entwässerungskonzepten 

(deutlich) reduziert und an den unbebauten Zustand 

angenähert werden. 

Auf die Leitlinien zur Integralen 

Siedlungsentwässerung (Erhalt lokaler 

Wasserhaushalt: Niederschlag – Verdunstung – 

Infiltration – Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) 

wird hingewiesen. 

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. 

Sublimation) ist hierbei zur neuen, zentralen 

Komponente geworden um den natürlichen 

Wasserkreislauf möglichst vollständig 

wiederherzustellen. 

Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung 

von Gründächern, etc. zu überprüfen. 

Um die Folgen von urbanen Sturzfluten und 

urbanen Hitzeinseln abzumildern, ist eine 

gesamtheitliche Lösung zu entwickeln, sodass eine 

ganzheitliche Lösung entsteht, die durch verstärkte 

Verdunstung die natürliche Regenwasserbilanz 

wiederherstellt. 

Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der 

Gesichtspunkt der Kühlung durch Verdunstung zu 

betrachten. 
Starkregen / Hochwasserschutz 

Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes 

und den örtlichen Verhältnissen, weise ich darauf 

hin, dass bei Regenereignissen größerer Intensität 

oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund, 

bei Schneeschmelze es zu einer Überlastung im 

Regenwasserbewirtschaftungssystem kommen 

kann. 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist 

Aufgabe der Verbandsgemeinde Offenbach und 

unabhängig von erteilten Wasserrechten für die 

Einleitung von Abwasser zu beachten. 

 

Die in der Neuplanung enthaltenen 

Freiflächennutzungen haben indessen 

wasserwirtschaftlich eine eher untergeordnete 

Bedeutung, als dass die Flächen (Kleinspielfeld) 

gleiche Versickerungswerte, wie die derzeitige 

Fläche haben. Lediglich die belebte Bodenzone 

entfällt, wobei bei entsprechender Realisierung 

kein Schadstoffeintrag in den Untergrund erfolgt 

(PAK freie elastische Tragschicht etc.). 

 

Bei einer Realisierung von Hochbauten könnte 

eine Dachbegründung zumindest eine gewisse 

Filterfunktion als auch eine deutliche 

Rückhaltung von Oberflächenwässern 

unterstützen. 

Eine entsprechende Festsetzung zur 

verbindlichen Realisierung von 

Dachbegrünungen, jedoch unter 

Berücksichtigung der Optionen einer Fotovoltaik 

bzw. auch falls unterstützend sinnvoll einer 

Solarthermienutzung, sollte in die textlichen 

Festsetzungen zum Bebauungsplan 

aufgenommen werden. Dem Entgegenwirken 

urbaner Hitzeinseln ist somit Rechnung 

getragen.  

Ergänzend soll eine weitere Versiegelung 

weitmöglichst minimiert werden. 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird durch Berücksichtigung im 

weiteren Verfahren Rechnung getragen. 
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Es wird in diesem Zusammenhang auf das im 

November 2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119 

„Risikomanagement in der kommunalen 

Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme 

bei Starkregen“ Bezug genommen. 

Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte 

Hochwasser- und Starkregen-Infopaket für die 

Verbandsgemeinde Offenbach wird verwiesen. 

Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 
Grundwasser 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des 

Eingriffes in den Untergrund mit 

Grundwasserfreilegungen (Temporäre 

Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, 

bedürfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn 

der Maßnahme bei der Unteren Wasserbehörde zu 

beantragen ist. 
Geothermische Nutzung 

Hinsichtlich dem möglichen Bau und Betrieb 

geothermischer Erdwärmesondenanlagen verweise 

ich auf die interaktive Karte der Internetseite des 

Landesamtes für Geologie und Bergbau in Mainz, 

zur wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen 

Standortbeurteilung (abrufbar unter https://www.lgb-

rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-

karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-

erdwaerme.html). 

Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen 

ersten Hinweis zur Genehmigungsfähigkeit. 

Detaillierte Auskünfte können Sie über die 

zuständige Untere Wasserbehörde erhalten. 
Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
Altablagerungen 

Im Geltungsbereich des Planbereichs befinden sich 

laut aktuellem Erfassungsstand des Boden-

Informationssystems Rheinland-Pfalz, 

Bodenschutzkataster (BIS-BoKat) keine 

bodenschutzrelevanten Flächen. 

Jedoch können sich im Planbereich des o.g. 

Bebauungsplanes mir nicht bekannte und daher 

nicht erfasste Bodenbelastungen / schädliche 

Bodenveränderungen, Altstandorte / 

Verdachtsflächen und / oder Altablagerungen 

befinden. 

Sollten sich Hinweise auf abgelagerte Abfälle 

(Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen 

mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 

wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. 

Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), 

Bodenverdichtungen oder –erosionen (schädliche 

 

 

Aufgrund der geplanten baulichen 

Entwicklungen im Planbereich ist von derartigen 

Eingriffen nicht auszugehen. 

 

 

 

 

 

Die Realisierung einer solchen Anlage ist derzeit 

noch nicht absehbar. Soweit in einer 

Objektplanung derartige Maßnahmen in Frage 

kommen sollten wird die Fragestellung 

bearbeitet werden müssen, da ja auch 

diesbezügliche Genehmigungen erforderlich 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die 

Planunterlage aufgenommen, unter Punkt III 

Empfehlungen und Hinweise zum 

Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die 

Planunterlage aufgenommen, unter Punkt III 

https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
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Bodenveränderungen) ergeben, so ist umgehend 

die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - 

regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz Neustadt zu informieren und das 

weitere Vorgehen abzustimmen. 
Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 

Das Herstellen von durchwurzelbaren 

Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben 

des § 12 BBodSchV. Für Auffüllungen zur 

Errichtung von technischen Bauwerken sind die 

LAGA-TR M 20 „Anforderungen an die stoffliche 

Verwertung von mineralischen Abfällen – 

Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft 

Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Für 

weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu 

§ 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft 

Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 

bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) 

hingewiesen. 
Fazit: 

Im weiteren Verfahren bedarf das 

Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept, 

unter Berücksichtigung der Ausführungen zum 

Punkt Niederschlagswasserbewirtschaftung dieser 

Stellungnahme, zwingend der Modifikation / 

Ergänzung. 

 

Empfehlungen und Hinweise zum 

Bebauungsplan. 

 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Anregungen werden zur 
Kenntnisgenommen. Den Anregungen wird 
entsprechend der Kommentierung gefolgt. 
Erforderliche Gutachten werden erstellt 
(Wasserhaushaltsbilanz etc., Empfehlungen 
und Hinweise werden in die Planurkunde 
aufgenommen. 

 

11. Landesbetrieb Mobilität, Speyer 

Schreiben vom 15.06.2022 

 

Zu dem uns vorgelegten Bebauungsplanentwurf in 

der Vorabstimmung nehmen wir, soweit uns dies 

zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, jedoch nicht 

abschließend, wie folgt Stellung: 

das Plangebiet des o.g. Bebauungsplanes befindet 

sich östlich der L 542 bzw. südlich der L 509 in der 

Ortsgemeinde Offenbach. 

Da uns noch kein Erschließungskonzept vorliegt, 

gehen wir davon aus, dass die Anbindung für den 

größeren Planbereich (Hallen) über den 

bestehenden Anschluss L 542 / Konrad-Lerch-Ring 

erfolgen soll. Dieser Knotenpunkt ist im Bestand mit 

Linksabbiegespur ausgestattet. 

Ob der Kontenpunkt mit Realisierung der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Feststellungen entsprechen der 

vorgesehenen Planung. 

Die Knotenpunkte können entsprechend ihrer 

http://www.mueef.rlp.de/
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vorgesehenen Baumaßnahmen noch leistungsfähig 

ist, bedarf der Prüfung, die die Leistungsfähigkeit 

nachweist. 

Auch sind alle weiteren bestehenden Anschlüsse 

an das klassifizierte Straßennetz, welche zur 

Erschließung –auch für den kleineren Planbereich 

(Kita, Wohnmobilstellplatz) -dienen, hinsichtlich 

deren Leistungsfähigkeit nachzuweisen. 

Es sind keine weiteren Anbindungen an das 

klassifizierte Straßennetz zugelassen. 

Weiterhin gilt es zu beachten, dass die 

Ortsdurchfahrt Offenbach im Nordbereich zukünftig 

weiter ausgebaut werden soll. Hier sind ggfs. 

Abstimmungen in der Planung und bei der 

(zeitlichen) Umsetzung mit unserem Haus 

durchzuführen. 

Der Planbereich für die Hallen befindet sich 

außerhalb der Ortsdurchfahrt an der freien Strecke 

bzw. im Verknüpfungsbereich, der straßenrechtlich 

wie die freie Strecke zu behandeln ist. Dies 

bedeutet, dass gemäß § 22 Abs. 1 

Landesstraßengesetz (LStrG) mit Hochbauten ein 

Abstand von 20 m, gemessen vom äußeren Rand 

der Fahrbahn der L 542, einzuhalten ist. Die im 

Bebauungsplan eingezeichneten Baugrenzen 

weisen jedoch nur einen Abstand von 15 m auf. 

Dies wäre zu korrigieren. 

Die Bauverbotszone gilt gemäß der §§ 22 – 24 

LStrG auch für Werbeanlagen. Werbeanlagen in 

einem Bereich von 20 m – 40 m im Zuge von 

Landesstraße bedürfen zu ihrer Errichtung der 

Zustimmung / der Genehmigung durch den LBM 

Speyer. 

Der klassifizierten Landesstraße 542 darf kein 

zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden. 

Die ordnungsgemäße Entwässerung ist weiterhin 

zu gewährleisten. 

Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auf der 

klassifizierten Straße (z.B. durch Blendung durch 

Außenbeleuchtung, Flutlichtanlagen, Solaranlagen 

oder Außenwerbung) ist mit geeigneten Mitteln 

auszuschließen. 

Dies gilt vor allem auch, wenn Parkstände zum 

klassifizierten Straßennetz vorgesehen sind. Hier ist 

mit geeigneten Mitteln Abhilfe zu schaffen, dass die 

Verkehrsteilnehmer auf der L 542 durch aus-

/einparkende Autos geblendet werden. 

Es ist sicherzustellen, dass eine genügende Anzahl 

an Stellplätzen an den jeweiligen geplanten 

Einrichtungen zur Verfügung stehen. 

Obwohl es sich hier nicht um eine Wohnbebauung 

handelt, weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die 

derzeitigen Dimensionierung aufgenommen und 

entsprechend der zusätzlichen Nutzungen, 

sofern diese eine höhere Frequentierung nach 

sich ziehen überprüft werden. Die Darstellungen 

sind in die Begründung zum Bebauungsplan 

einzuarbeiten. 

Allerdings sollte die in der bauleitplanerischen 

Ausweisung vorgehaltenen 

Erschließungsflächen in jedem Falle 

ausreichend zur Aufnahme auch noch weiterer 

Verkehrsmengen geeignet sein. Eine detaillierte 

Ausbauplanung kann die jetzige Bauleitplanung 

nicht leisten. 

Ggf. erforderliche Abstimmungen werden 

ohnehin in der weiteren Ausbauplanung mit dem 

Straßenbaulastträger abzustimmen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Baufenster werden entsprechend angepasst. 

 

 

 

Dies wird in die Hinweise zum Bebauungsplan 

aufgenommen. 

Im Rahmen der siedlungswasserwirtschaftlichen 

Konzeption wird dies berücksichtigt. 

 

 

Die Anregung wird unter Hinweise zum 

Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

Dieser Sachverhalt entsteht durch die 

vorgenommenen Planänderungen nicht. 

 

 

 

Dies wird über die jeweiligen erforderlichen 

Baugenehmigungen sichergestellt. 
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Ortsgemeinde Offenbach durch entsprechende 

Festsetzungen in der Planurkunde bzw. in den 

textlichen Festsetzungen zum o.g. Bauleitplan den 

Erfordernissen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 i.V.m. § 9 

Abs. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum 

Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur 

Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen, 

für die zu treffenden baulichen und sonstigen 

technischen Vorkehrungen im Innen- und 

Außenwohnbereich in ausreichendem Maß 

Rechnung zu tragen hat. 

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die 

Trägerin der Bauleitplanung in eigener 

Verantwortung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr 

für die Richtigkeit der schalltechnischen 

Beurteilung. 

Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. 

Durchführung der infolge der Bauleitplanung 

erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auch 

sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger bei 

einem künftigen Neubau oder der wesentlichen 

Änderung der L 542 und der L 509 nur insoweit 

Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese 

über das hinausgehen, was die Gemeinde im 

Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits 

hätte regeln müssen. 

Sofern Leitungen im Straßenkörper oder in der 

Bauverbots- und Beschränkungszone verlegt 

werden soll, bedarf es vor Beginn der Arbeiten 

einer vertraglichen Regelung bzw. einer 

anbaurechtlichen Genehmigung. Hierzu sind uns 

rechtzeitig (mind. 6 Wochen vor Baubeginn) die 

Planunterlagen in 3-facher Ausfertigung 

vorzulegen. 

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes ist den 

uns vorliegenden Unterlagen noch kein 

landespflegerisches Maßnahmenkonzept für das 

geplante Baugebiet beigefügt. Dem LBM Speyer 

sind im weiteren Verfahren mögliche 

landespflegerische Kompensationsflächen 

mitzuteilen. 

Kompensations- und Ausgleichsflächen sind bei der 

Suche nach einer externen Kompensationsfläche 

für den Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

Sofern die künftigen landespflegerischen 

Ersatzflächen unmittelbar an eine klassifizierte 

Straße anschließen, ist bei möglichen 

Gehölzpflanzungen zu beachten, dass diese die 

bestehenden Sichtverhältnisse nicht negativ 

beeinträchtigen und die gemäß RPS 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt soweit diese 

entgegen jetziger Erkenntnisse relevant sein 

sollte. 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Da im Baugebiet nahe der klassifizierten 

Verkehrsanlagen keine lärmempfindlichen 

Nutzungen geplant sind, ist von keinem 

zusätzlichen Konfliktpotential auszugehen. 

 

 

Die Anregung kann unter Hinweise in die 

Planurkunde aufgenommen werden. Bauliche 

Veränderungen sind an den Verkehrsanlagen 

dieses Straßenbaulastträgers jedoch nicht 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofern erforderlich wird der Anregung im 

weiteren Verfahren nachgekommen. In jedem 

Falle wird die Behörde weiter beteiligt und hat 

die Möglichkeit Anregungen geltend zu machen. 
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geforderten Mindestabstände eingehalten werden. 

Zur weiteren Abstimmung und Zustimmung wären 

dann unserem Hause detaillierte Pläne bezüglich 

der genauen Position der geplanten 

Gehölzstandorte vorzulegen. 

 Beschlussvorschlag 
 

Die Anregungen werden zur 
Kenntnisgenommen. Den Anregungen wird 
entsprechend der Kommentierung gefolgt. 
Erforderliche Untersuchungen und 
Einschätzungen werden erarbeitet, 
Empfehlungen und Hinweise werden in die 
Planurkunde aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Frankenthal, im Januar 2023/S362/BG 230109 

 

  

 

 
Raum- und Umweltplanung 

Stadtplanung 
Sportstättenplanung 

Architektur 
 

 
 
 

Virchowstraße 23 
67227 Frankenthal 

Fon 06233 - 366 566 
Fax 06233 - 366 567 

 
Bürgermeister-Trupp-Str. 11 

67069 Ludwigshafen 
Fon 0621 - 65 79 266 
Fax 0621 - 65 79 267 

 
www.mbplan.de 
info@mbplan.de 


